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Rente und Minijobs

Wie ein Minijob die Rente erh6hen kann und Rechtsénderung ab 1.7.2026

Rund 1,5 Mio. Rentnerinnen und Rentner
sind erwerbstatig, gut drei Viertel davon in
einem Minijob.

Ab 1.7.2026 gibt es eine Neuregelung. Wer
sich vorher von der Rentenversicherungs-
pflicht (RV-Pflicht) befreien lieB, kann dies

einmalig fiir die Zukunft riickgdngig machen.

Dariiber informiert diese sopoaktuell und
wie die Rente mit dem Minijob erh6ht wer-
den kann.

Die Minijobgrenze

Die Minijobgrenze orientiert sich an der Ent-
wicklung des gesetzlichen Mindestlohns (gVIL).
Durch die Anhebung des gML zum 1.1.2026
auf 13,90 Euro stieg die Minijobgrenze auf

603 Euro. Zum 1.1.2027 wird der gML auf
14,60 Euro steigen; die Minijobgrenze steigt
dann entsprechend auf 633 Euro.

Fiir die beitragsrechtliche
Beurteilung und die Aus-
wirkung des Minijobs auf

1958 66 die Rente muss unter-
1959 6642 schi?den werden, ob der

Minijob vor oder nach
1960 66+4  Erreichen der Regelalters-
1961 66+6  grenze ausgelibt wird.
1962 66+8 Die f{egglaltersgrenzen_

abhangig vom Geburtsjahr
1963 66+10  zeigt die nebenstehende
- Tabelle.

Impressum: Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), 10112 Berlin, Ressort 5 — Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik
Verantwortlich: Rebecca Liebig (ver.di-Bundesvorstand), Redaktion: Dr. Judith Kerschbaumer, Leiterin des Bereichs Sozialpolitik
Archiv der Reihe sopoaktuell: https://sopoaktuell.verdi.de; Anmeldung zum Newsletter sopojetzt: https:/sopojetzt.verdi.de

Das gilt auch dann, wenn neben dem Minijob
eine vorgezogene Altersrente bezogen wird, un-
abhangig ob als Voll- oder Teilrente. Auch dann
ist die Regelaltersgrenze mafRgeblich!

Minijob vor Erreichen der Regelaltersgrenze
(unabhangig davon, ob eine Rente bezogen wird)

Seit Uber 10 Jahren sind Minijobs wieder renten-
versicherungspflichtig. Arbeitgeber (ArbG) zah-
len fUr ihre Minijobbenden einen Pauschalbeitrag
von 15 Prozent fir die Rente. Minijobbende selbst
zahlen die Differenz zum Rentenversicherungsbei-
trag von aktuell 18,6 Prozent, also 3,6 Prozent.
Dadurch werden die so zuriickgelegten Zeiten zu
Pflichtbeitragszeiten in der Rente. Das ist wichtig
beispielsweise fir den Anspruch auf eine Er-
werbsminderungsrente, eine medizinische Reha
und fur die Wartezeit insbesondere fur die Alters-
rente fUr besonders langjahrig Versicherte (45
jahre). Dafur sind gewisse Pflichtbeitragszeiten
notwendig.

Auf Antrag
kdnnen sich
Minijobbende
von der Zahlung

Hinweis: In der Kranken-, Pflege-
und Arbeitslosenversicherung
sind Minijobbende versicherungs-
frei bzw. nicht versicherungspflich-

des Eigenbei- tig. Der ArbG zahlt neben dem
trags befreien Pauschalbeitrag von 15 Prozent fur
lassen. Dann die Rente auch 13 Prozent pau-
zihlen die Zei- schal an die Krankenversicherung.

ten auch nicht
als Pflichtbeitragszeiten und die Erhéhung der
Rente fallt geringer aus. Deshalb sollte dieser
Schritt gut Uberlegt sein.
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Beispiel: Anna hat einen rentenversicherungs-
pflichtigen Minijob und erhélt 603 Euro monat-
lich. Sie hat sich nicht befreien lassen. Ihr ArbG
zahlt 15 Prozent aus 603 Euro, also 90,45 Euro,
Anna zahlt 3,6 Prozent, also 21,71 Euro.

lhre monatliche Rente steigt nach einem Jahr in
diesem Job um rd. 5,70 Euro ab dem Folgemonat
nach Erreichen der Regelaltersgrenze und wird
jahrlich angepasst.

W(rde sich Anna von der Rentenversicherungs-
pflicht (RV-Pflicht) befreien lassen, wirde sich ihre
Rente auch erhéhen, aber nur um rd. 4,70 Euro.
Das ist zwar nur 1 Euro weniger; die Zeiten zadh-
len dann nicht zu den Pflichtbeitragszeiten.

Bisher wirkte die Befreiung fir die Dauer des Be-
schaftigungsverhaltnisses und konnte nicht rick-
gangig gemacht werden.

Das andert sich:

i I Ab dem 1.7.2026 gibt es die Mdglich-
. ':I‘iu_ ! keit der einmaligen Aufhebung der Be-
freiung von der Rentenversicherungs-
pflicht fur Minijobbende fir die Zukunft. Dazu
muss ein schriftlicher oder elektronischer Aufhe-
bungsantrag beim ArbG gestellt werden.

Monatliches Entgeltim 15 % Arbeitge-
Minijob berbeitrag

200 € 30,00 €

300 € 45,00 €

400 € 60,00 €

500 € 75,00 €

603 € 90,45 €

Hier sind zwei Varianten zu unterscheiden:

Variante 1: Der Minijob wird vor Erreichen
der Regelaltersgrenze unter Befreiung von
der RV-Pflicht begonnen und nach Erreichen
der Regelaltersgrenze so fortgesetzt.
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Die Aufhebung ist nur ein Mal maglich und wirkt
ausschlieBlich fur die Zukunft. (§ 6 Abs. 6 SGB VI;
Neuregelung durch das SGB VI-Anpassungs-
gesetz vom 22.12.2025, BGBI. 2025 | Nr. 355
vom 23.12.2025).

Warum ist das sinnvoll? Und was andert sich
mit Erreichen der Regelaltersgrenze und da-
nach?

Rente und Minijob nach Erreichen der
Regelaltersgrenze

Mit Erreichen der Regelaltersgrenze tritt Versi-
cherungsfreiheit ein. Der ArbG muss jedoch die
halftigen Renten- und Arbeitslosenversicherungs-
beitrage zahlen. Grund dafur ist, dass arbeitende
Rentnerinnen und Rentner nicht Billigkonkurrenz
zu den sozialversicherungspflichtig Beschéftigten
sein sollen. Das gilt Ubrigens genauso im ,,norma-
len” sozialversicherungspflichtigen Job nach Errei-
chen der Regelaltersgrenze.

Die Beitrdage des ArbG erh6hen die Rente
aber nicht. Um den pauschalen ArbG-Beitrag
von 15 Prozent rentenwirksam werden zu
lassen, muss der*die Minijobbende rv-pflich-
tig sein.

Monatliche Ren-

3,6 % Beitrag

des*der Minijob- tenerhéhung
benden nach einem Jahr
7,20 € 1,88 €

10,80 € 2,83 €

14,40 € 3,77 €

18,00 € 4,71 €

21,71 € 5,68 €

Damit die Beitrage des Arbeitgebers ab Erreichen
der Regelaltersgrenze die Rente erhéhen kénnen,
muss RV-Pflicht vorliegen. Durch die Befreiung
von der RV-Pflicht ist dies aber ausgeschlossen.
Die Befreiung noch vor Erreichen der Regelalters-




grenze wirkt auch nach Erreichen der Regelalters-
grenze fort.

Hier hilft die Neuregelung ab 1.7.2026. Durch
die Neuregelung wird es maglich, die Befreiung
einmalig fur die Zukunft aufzuheben. Dies muss
schriftlich oder elektronisch gegentber dem Ar-
beitgeber erklart werden und auf die Rentenversi-
cherungsfreiheit verzichtet werden.

Folgender Wortlaut bietet sich an:

.Antrag auf Authebung

Lieber Arbeitgeber meines Minijobs,

ich mache von der Md&glichkeit nach § 6 Abs. 6
SGB VI Gebrauch und beantrage die Authebung
der Befreiung von der Rentenversicherungspflicht.
Ich méchte meinen Minijob rentenversicherungs-
pflichtig ausiiben, um meine Rente zu erhéhen
und zahle die Differenz von aktuell

3,6 Prozent Rentenversicherungsbeitrag aus mei-
nem Gehalt. Ich bitte um Bestdtigung.”

Variante 2: Der Minijob wird nach Erreichen
der Regelaltersgrenze neu aufgenommen.

Um die Beitrage des ArbG rentenwirksam zu ma-
chen, ist eine schriftliche Erklarung an den Ar-
beitgeber zu richten, dass auf die Rentenversi-
cherungsfreiheit verzichtet wird.

.Lieber Arbeitgeber meines Minijobs,
ich méchte meinen Minijob rentenversicherungs-
pflichtig ausiiben, um meine Rente zu erhéhen
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und zahle die Differenz von aktuell 3,6 Prozent
Rentenversicherungsbeitrag aus meinem Gehalt.
Ich bitte um Bestatigung.”

Dann tritt Rentenversicherungspflicht ein, der*die
Minijobbende zahlt seinen*ihren Eigenanteil (ak-
tuell 3,6 Prozent) und beide Beitragsanteile erho-
hen die Rente zum nachsten 1.7.

Lohnt sich das?
Ja, das zeigt nachfolgendes Beispiel:

Max geht 2025 vorzeitig in die Altersrente fur
langjahrig Versicherte, nimmt einen Minijob an
und lasst sich von der Rentenversicherungspflicht
befreien. Er erreicht im Juli 2026 die Regelalters-
grenze und wird damit rentenversicherungsfrei.
Er beantragt bei seinem Arbeitgeber die Aufhe-
bung der Befreiung und erklart, dass er seinen
Minijob rentenversicherungspflichtig austiben
und 3,6 Prozent seines Minijob-Gehalts zahlen
maochte. Ausgehend von 603 Euro, zahlt Max ab
August monatlich 21,71 Euro.

Nach einem Jahr hat Max rd. 260 Euro gezahlt;
seine Rente erhoht sich dauerhaft um mtl. rd.
5,70 Euro und wird jahrlich angepasst, zum
1.7.26 um 4,24 Prozent. Nach 3,8 Jahren haben
sich die gezahlten Beitrage gelohnt/amorti-
siert.

Vor Erreichen der Regelaltersgrenze gilt im geringfligig ent-
lohnten Minijob: Rentenversicherungspflicht

(ArbG: 15 %, ArbN: 3,6 %; die Zeiten sind Pflichtbeitragszei-
ten, die spatere Rente erhéht sich).

Moglich: Antrag auf Befreiung von der RV-Pflicht (§ 6 Abs. 1b
SGB VI). Dann zahlt nur noch der ArbG 15 %; die spatere
Rente erhoht sich, aber geringer).

Ab 1.7.26: Antrag auf Aufhebung der Befreiung von der RV-
Pflicht (einmalig moglich, nur mit Wirkung in die Zukunft);

Folge: RV-Pflicht

Ab Erreichen der Regelaltersgrenze gilt im geringfiigig ent-
lohnten Minijob bei Bezug einer vollen Altersrente RV-Freiheit.
Die pauschalen Beitrage des ArbG von 15 % erhdhen die Rente
nicht (mehr).

Was ist zu tun, um die Beitrage des ArbG fiir die Rente zu
»aktivieren"?

Antrag an den ArbG auf Verzicht auf die RV-Freiheit und Zahlung
des Beitrags von 3,6 %.

Folge: RV-Pflicht; die Rente wird jedes Jahr zum 1.7. dauerhaft
erhoht und jahrlich angepasst.

Wann ist der beste Zeitpunkt?

Wenn der Minijob bereits vor Erreichen der Regel-
altersgrenze ausgelbt wird und danach weiter
ausgelbt werden soll, dann ist das Erreichen

der Regelaltersgrenze der beste Zeitpunkt fur die
Anderung. Wird der Minijob nach Erreichen

der Regelaltersgrenze neu aufgenommen, dann
sollte er ab Beginn rentenversicherungspflichtig
sein, damit die Beitrdge des ArbG fir die Rente
aktiviert werden und diese dauerhaft erhéhen.
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Eine Ubersicht tber die Regelungen:

Minijobs im Rentenalter sind in der Praxis weit verbreitet. Rund 900.000
Rentenbeziehende gehen derzeit einer geringfigigen Beschaftigung nach.
Anhand von Praxisbeispielen wird dargestellt, wie sich die unterschiedlichen . . Y
rentenversicherungsrechtliche Konstellationen auf die Beitragspfiicht und Beispiele zu Beitragen und
die Rente auswirken. Um die Vergleichbarkeit zu erleichtern, liegt allen -

Beispielen ein monatliches Arbeitsentgelt von 500 Euro zugrunde. R entenwir k un g

Rentner im Minijob

Rentenbezug vor Erreichen
der Regelaltersgrenze*

Herr Zweig (63 Jahre), Mitglied Frau Castorp (64 Jahre), Mitglied
einer gesetzlichen Krankenkasse einer gesetzlichen Krankenkasse
_— Hat die \3 “Die Pflichtversicherte”
\IB “Der Befreite Hat die Regelaltersgrenze® "
. hit weiterhin d Regelaltersgrenze® noch nicht errekcht. Sowohl der Arbeitgeber- als auch der Arbeit-
Der Arbeltgeber zahit weiterhin den noch nicht srreicht. nehmeranteil Zur Rentenversicherung
zazsg-h::nPREIllf;\;EbE;iqe;:ﬂi&:ﬂ;ai- werden gezahlt und begrinden zusatzliche
us die auschalbeitrag: elie Rentenanwartschaften. Die daraus
zusatzliche B.enLeHEHWEﬂS{haften. die arst resultierende Rentenerhahung wird jedoch
ab dem Erreichen der Regelaltersgrenze Hat sich von der arst ab dem Monat wirksam, der auf das
rentensteigernd wirken. mﬁgrunppﬂdll Es besteht Erraichen der Regelallel‘sgl'e'nze folat.
Rentensteigerung: ca. 3.80€ monatlich Rentenversicherungspflicht Rentenstelgerung: ca. 4,71€ monatlich
{nach 1 Jahr Minijob) Im Minljob. {nach 1 Jahr Minljob)
Arbeitgeber 15% o - - i) 6500 Arbeitgeber 15% Eigenanteil des * 6100
Pauschalbeitrag #9¢ 100 Pauschalbeitrag Arbeitnehmers 3.6%  gp9 100
-+ s L

Befreiungsantrag

Rentenbezug nach Erreichen
—

der elaltersgrenze* . -
— = Frau Musil (66 Jahre), Mitglied

. . - einer gesetzlichen Krankenkasse
Herr Slimani (68 Jahre), Mitglied
einer privaten Krankenkasse

=

” “Die Strategin” Hat die
Durch den Verzicht auf die Rentenversicherungs- "qe';":"'?lceh'[_“e
\\ “Der Versicherungsfreie” ! fraiheit unterlizgt der Minijob wiader der Rentenver
"“"I‘EI . sicherungspflicht, Sowohl der Arbeitgeber- als auch
Die Beschiftigung wird nach Erreichen der b!“qme;';'?k:"_m der Arbeitnehmerantell 2ur Rentenversicherung
Regelaltersgrenze ausgebt. In diesem Fall basteht werden gazahlt und wirken rentensteigernd, Die Hat auf ihre
Rentenversicherungsfreiheit, Zwar zahlit der daraus entstehenden Rentenanwartschaften Rentenversicherungsfreihelt
Arbeitgeber weiterhin den pauschalen erhihen die laufende Altersrente jewells zum 1. Juli verzichtet.
Rentenversicherungsbeitrag. dieser filhrt jedoch des Folgejshres.
nicht mehr zu einer Erhchung der Altersrente. Renbenstaigerung: ca. 471€ manatiich
Rentensteigerung Keine {nach 1 Jahr Minijob)
i
Arbeitgeber 15% Eizenantell des el 6100
Pauschalbeitrag Arbeitnehmers 3.6% 494 100
Arbeitgeber 15% o dm i Verzichtserklirung
Pauschalbeitrag abe
224 100 |
“Regolaitersgrenze
Wersicherte der Geburtsjah LT h Fegelalte: it Wicllend E7. Lebes 3 ads 5 Beitragsschlissel
e & ov comttt. g opie ool g bl Jesh et 8% personengruppe @) Beitrag
berechnen.

Quelle: summa summarum 1/2026, Deutsche Rentenversicherung Bund



	Ab dem 1.7.2026 gibt es die Möglichkeit der einmaligen Aufhebung der Befreiung von der Rentenversicherungspflicht für Minijobbende für die Zukunft. Dazu muss ein schriftlicher oder elektronischer Aufhebungsantrag beim ArbG gestellt werden. Die Aufhebu...

